
Information zur Ausleihe eines Notebooks  

Es gibt die Möglichkeit einen Laptop über die Schule auszuleihen. Wir freuen uns sehr darüber, dass 

nun Geräte für die Schüler*innen zur Verfügung gestellt werden können.  

Die Ausleihe ist kostenfrei. Die Schüler*in darf das Gerät nur für schulische Aufgaben und für den 

digitalen Fernunterricht benutzen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass das Gerät nur für 

schulische Zwecke genutzt werden darf.  

Es wird ein Vertrag zur Ausleihe zwischen der Schule und den Eltern oder anderen Personen, die für 

das Kind sorgen, geschlossen.  

Jeder Vertrag enthält Rechte und Pflichten. Mit ihrer Unterschrift stimmen Sie diesen zu. 

Durch den Vertrag entstehen für Sie und Ihr Kind diese Pflichten: 

- das Gerät wird NUR für den digitalen Schulunterricht, inklusive Vor- und Nachbereitung genutzt  

- das Gerät wird sachgemäß benutzt und gepflegt 

- wenn Störungen und Schäden auftreten, sind diese sofort  der Schule zu melden 

- Schäden sind zu bezahlen, wenn diese durch unsachgemäßen Umgang entstanden sind 

- das Gerät ist der Schule zurückzugeben, wenn der Präsenzunterricht beginnt 

- wenn Sie das Kind von der Schule abmelden, oder das Schuljahr endet, dann müssen Sie das Gerät 

an die Schule ohne Aufforderung zurückgeben 

- sollten Sie eine Kündigung dieses Vertrages erhalten, müssen Sie innerhalb von 3 Tagen das 

Notebook in der Schule abgeben 

Die Ausleihe ist kostenfrei. Es können Kosten für Sie entstehen, sollten Sie Ersatzteile oder Zubehör 

benötigen, diese müssen Sie jedoch vorher bei der Schule schriftlich anmelden. 

Das Gerät hat 775,90 Euro gekostet. Diese Information ist für Sie wichtig, da Sie für einen Schaden 

bezahlen müssen, sollte das Gerät durch Ihr Verschulden (oder das Ihres Kindes) verloren gehen 

oder Schäden durch unsachgemäßen Umgang aufweisen. 

Die Schule entleiht das Gerät und hat diese Pflichten: 

- den Vertrag auszugeben, Beginn und Ende der Ausleihe aufzuschreiben  

- bei der Ausleihe ein funktionierendes und gewartetes Gerät auszugeben 

- bei der Rücknahme Wartungsaufgaben aufzunehmen und diese durchzuführen 

- Schäden bei der Rücknahme zu dokumentieren 

- die Daten des Entleihenden müssen geschützt werden 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind viel Vergnügen und Erfolg in der Schule! 

  

  

 

Sie haben technische Fragen zu Ihrem entliehenen Gerät? 

 

Bitte melden Sie sich bei Hr. Rother unter: rother@46msdd.lernsax.de 


